
53/50

50
1669 Januar 5 . A

SCHREIBEN DES STADTSCHREIBERS[ VON BREMGARTEN] , NIKLAUS BUCHER,
AN RITTER BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN, RAT UND STATTHALTER
VON STADT UND AMT ZUG, LANDESHPTM. DER FREIEN AEMTER,
ZUG

"Uf das was . . . Myn . . . Herr Schwager Jn nammen syner Gnedig en Herren [Ammann

und Rat von Stadt und Amt Zug ] an mich . . . begehrt , hab Jeh Jrme zue demsel¬

ben sambtlicher Nachrichtung dis wenige hinwiderumb andtwortlieh Ervolgen zue

lassen nit Ermanglen wellen . Undt kan dieselbige . . . Myn . . . Herr Schwager

also hiemit wüssen , so vill die hochen Gericht Jn unserm Kellerambt 'welche

unsere Gnedig Lieb Herren und Oberen [Bürgermeister und Rat ] Löblicher Statt

Zürich zuestendig sind ' anbetreffen thut , dass Es von deroselbigen wegen Luth

Eines besunderbaren ufgerechten Vertrags die bewandtnus undt beschaffenheit

hat . Namblich so Einer Malefizische Sachen Jn gedachtem Kellerambt begienge,

wmdt an der tlmdt Ergriffen , oder der Schub by Jrme gefunden wurde , Jst ein

solcher wolbemelt unser Gnedig Herrn undt Obern löblicher Statt Zürich 3 als

von der hochen Gerichten wegen 3 zuogehörig . Jedoch solle derselbig Ergriffne

Uebeltheter , luth angeregten Vertrags 3 durch die von Bremgarten 3 undt nit

durch die von Zürich 3 gefengkhlich angenommen undt begichtiget werden . Undt

so Er dan von derglychen gehörten Thadten wegen für Malefizisch Erkent und

gehalten wird , so überschikht man denselbigen der Hocheit Häher Zürich als

gefedert Er gefangen wird . Do dan hingegen aber . . . Zürich Einer Statt Brem-

garten allen den Costen , so über die Gefangenschafft gangen widerumb abzue-

tragen schuldig . . . [ ist ] . Undt ist Jn derglichen fahlen , die sich Jn besag¬

tem Kellerambt begeben (So vill Jch weis ) Niemandt Jemalen weder mit . Zungen

schlitzen , Brangensteilen , oder mit Ruoten bezüchtiget worden , dan wyl alle

derglichen Actus undt Sachen s . h . durch den Meister [den Scharfrichter von

Zürich ?] verrichtet undt Jrme zu syn hand übergeben werdindt , wüse Jch nit

wie an der Ertden , allwo hierumben , wie vermeldet , besunderbare Verträg uf ge¬

richtet , der Nider Grichtsherr sich derglichen Under fangen Könte oder dörffte " .

Dies in Kürze , was er ihm bezüglich der Gerichtsbarkeit im Kel¬
leramt mitteilen könne.

Original , mit Siegel - AH 53, 111- 112 - Blatt 112r leer
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